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Tarifbestimmungen NRW-eTarif   

Gültig ab 01.12.2021  

1. Nutzungsvoraussetzungen 

Der NRW-eTarif ist ein entfernungsbasiertes Tarifangebot und Vertriebsverfahren für den ge-

samten Nahverkehr im Bundesland Nordrhein-Westfalen, bei dem der Fahrpreis erst im Nach-

gang der durchgeführten Fahrt automatisch ermittelt wird.  

Voraussetzung für den Zugang zum NRW-eTarif ist  

▪ der Abschluss einer Nutzungsvereinbarung mit einem am NRW-eTarif teilnehmenden Kun-

denvertragspartner (in der Regel ist dies ein Verkehrsunternehmen), 

▪ die Verwendung eines Mobiltelefons mit installierter Applikation („App“) des Kundenver-

tragspartners, mit dem die Nutzungsvereinbarung geschlossen wurde.  

Die Nutzungsvereinbarung zwischen Kund:innen und KVP kann weitere Nutzungsvorausset-

zungen regeln.  

Die erforderliche Mitwirkung der Kund:innen am Vertriebsprozess im NRW-eTarif ist in Anhang 

4 beschrieben.  

2. Geltungsbereich 

Die Tarifbestimmungen gelten für alle tarifraumübergreifenden Fahrten mit dem NRW-eTarif  

auf allen Linien oder Linienabschnitten der Verkehrsunternehmen (nachfolgend Verbundver-

kehrsmittel), die in den folgenden Verkehrsverbünden sowie Verkehrs- und Tarifgemeinschaf-

ten zusammengeschlossen sind: 

• Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR),  

• Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS),  

• Aachener Verkehrsverbund (AVV),  

• WestfalenTarif GmbH (WTG). 



 

2 

 

Die kommunalen Grenzen der oben genannten Verbünde und Gemeinschaften bilden im 

NRW-eTarif 4 Tarifräume innerhalb von Nordrhein-Westfalen, die in Anhang 1 dargestellt sind.  

Außerhalb des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sind weitere Verbundverkehrsmittel in den 

NRW-eTarif einbezogen. Betreffende Linien bzw. Linienabschnitte dieser Verbundverkehrsmit-

tel sind in Anhang 3 getrennt für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und den Öffentli-

chen straßengebundenen Personennahverkehr (ÖSPV) aufgeführt. Die genannten Linien bzw. 

Linienabschnitte dürfen mit Fahrtberechtigungen nach dem NRW-eTarif genutzt werden, so-

fern die Fahrt in mindestens einem der oben genannten Tarifräume verläuft. 

3. Fahrtdauer und Fahrtberechtigung 

3.1 Beginn, Ende und Dauer einer Fahrt 

Die Kund:innen bestätigen durch Betätigung eines Buttons, Sliders o.ä. in der verwendeten 

App, dass eine Fahrt angetreten wird („Check-in“). Ebenso bestätigen die Kund:innen in der 

App die Beendigung der Fahrt („Check-out“) oder werden, sofern die App dies unterstützt, 

durch diese nach Vorwarnung aktiv ausgecheckt („Be-out“). 

Der Check-in muss vor dem Betreten des Fahrzeugs oder der unterirdischen Betriebsanlagen 

erfolgt sein. Die Bepreisung der Fahrt startet zum Zeitpunkt der Anfahrt des erstgenutzten 

Verbundverkehrsmittels und endet mit dem Ausstieg aus dem letztgenutzten Verbundver-

kehrsmittel einer Fahrt. Nach dem Verlassen des letztgenutzten Fahrzeugs oder der unterirdi-

schen Betriebsanlagen muss unmittelbar der Check-out durch den Fahrgast vorgenommen 

werden, wenn dieser eine Check-out basierte App nutzt.   

Der Geltungszeitraum einer Fahrt beginnt mit dem Check-in. Die Starthaltestelle wird in Ab-

hängigkeit von der verwendeten App basierend auf den Standortdaten automatisiert ermittelt 

oder ist von den Kund:innen aktiv zu bestätigen bzw. anzugeben. 
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Die Fahrt endet entweder 

• an der Zielhaltestelle, die infolge eines Check-outs/ Be-outs der Kund:innen in Abhän-

gigkeit der verwendeten App und auf Basis der Standortdaten des Smartphones auto-

matisiert ermittelt oder von den Kund:innen aktiv zu bestätigen bzw. anzugeben ist, 

oder 

• 420 Minuten (maximaler Geltungszeitraum für eine Fahrt) nach Check-in an der zuletzt 

durchfahrenen Haltestelle, die systemseitig erfasst wurde oder 

• wenn sich die Kund:innen offensichtlich nicht mehr im Geltungsbereich des NRW-eTarif 

nach Abschnitt 2 bewegen, an der zuletzt im Geltungsbereich des NRW-eTarif nach 

Abschnitt 2 durchfahrenen Haltestelle, die systemseitig erfasst wurde. 

Umstiege und Fahrtunterbrechungen haben keinen Einfluss auf die Fahrt.  

3.2 Fahrtberechtigung 

Mit dem Check-in wird den Kund:innen systemseitig eine Fahrtberechtigung in der verwende-

ten App bereitgestellt.  

Die Fahrtberechtigung ist nicht übertragbar.  

Die Fahrtberechtigung kann auch Zubuchungen nach Abschnitt 6 umfassen.  

Mit dem Check-out/ Be-out wird die erteilte Fahrtberechtigung systemseitig entzogen.  

Ebenso wird bei Überschreitung des maximalen Geltungszeitraums nach Abschnitt 3.1 die 

Fahrtberechtigung automatisch durch das System entzogen. Eine neue Fahrtberechtigung 

kann jedoch automatisch neu vergeben werden. Sofern die technischen Voraussetzungen vor-

liegen, werden die Kund:innen über den Entzug der Fahrberechtigung durch die App informiert 

(z. B. per Push-Benachrichtigung). Es gilt die zuletzt durchfahrene Haltestelle, die systemseitig 

erfasst wurde, als preisbildend für die Fahrpreisberechnung. Sollte eine neue Fahrtberechti-

gung ausgestellt werden, beginnt eine neue Fahrt. 
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4. Fahrpreisberechnung für einzelne Fahrten 

Der Fahrpreis für die Person setzt sich zusammen aus einem Grundpreis, der je Fahrt erhoben 

wird, und einem entfernungsbezogenen Preisbestandteil, der sich aus dem Produkt des anzu-

wendenden Leistungspreises je Kilometer mit der Länge der geometrischen Strecke zwischen 

Start (Haltestelle des Einstiegs in das erstgenutzte Verbundverkehrsmittel) und Ziel (Haltestelle 

des Ausstiegs aus dem letztgenutzten Verbundverkehrsmittel) in Kilometern ergibt. Diese Stre-

cke wird nachfolgend als „Luftlinie“ bezeichnet.  

Verläuft die Luftlinie zwischen Start und Ziel nur in einem Tarifraum nach Anhang 1, wird der 

Grund- und Leistungspreis des jeweiligen Tarifraums nach den jeweils aktuellen Tarifbestim-

mungen der Tarifräume bepreist und die Länge der Luftlinie auf volle Kilometer aufgerundet. 

Dies gilt auch für die Abschnitte der Luftlinie, die außerhalb von Nordrhein-Westfalen verlaufen 

bzw. für die Nutzung einer Linie oder eines Linienabschnitts außerhalb von Nordrhein-Westfa-

len nach Anhang 3. Der Gesamtpreis einer einzelnen Fahrt wird auf volle Cent aufgerundet. 

Verläuft die Luftlinie zwischen Start und Ziel durch mehrere Tarifräume nach Anhang 1, unter-

liegt die Fahrpreisberechnung für NRW-weite Fahrten folgenden Berechnungsregeln:  

▪ Es wird der Grundpreis für NRW-weite Fahrten nach der jeweils gültigen Preistafel des 

NRW-eTarifs erhoben.  

▪ Die Länge der Luftlinie zwischen Start und Ziel wird abschnittsweise für jeden berührten 

Tarifraum sowie für Luftlinienabschnitte außerhalb von Nordrhein-Westfalen bestimmt. Zur 

Bestimmung der Luftlinienabschnitte ist der geografische Schnittpunkt der Start-Ziel-Luft-

linie an den Tarifraumgrenzen maßgeblich. 

▪ Anschließend werden die Luftlinienabschnitte außerhalb von Nordrhein-Westfalen im glei-

chen Verhältnis, wie die Luftlinienabschnitte der Tarifräume zueinanderstehen, auf diese 

verteilt. Die sich hieraus ergebende Länge des Luftlinienabschnitts je Tarifraum wird kauf-

männisch auf volle Kilometer auf- oder abgerundet.  

▪ Der entfernungsbezogene Preisbestandteil ist die Summe des Produktes zwischen dem 

Leistungspreis je Tarifraum nach der jeweils gültigen Preistafel des NRW-eTarif und dem 

ermittelten Kilometerwert je Tarifraum.  



 

5 

 

Kund:innen können ihren Fahrweg zwischen Start und Ziel innerhalb des Geltungsbereichs des 

NRW-eTarif in Richtung auf ihr Ziel frei wählen und hierbei beliebige Umstiege vornehmen. Ein 

Umstieg wird als solcher registriert, wenn Kund:innen ein Fahrzeug verlassen und in ein anderes 

einsteigen. 

Eine Unterbrechung der Fahrt ist zulässig, sofern die zulässige Fahrtdauer nach Abschnitt 3.1 

nicht überschritten wird.  

Sofern innerhalb einer Fahrt die vollständige Rückkehr (Starthaltestelle entspricht der Zielhal-

testelle mit zwischenzeitlicher Nutzung von Verbundverkehrsmitteln) oder die teilweise Rück-

kehr (Luftlinie zwischen Start und der am weitesten vom Start entfernten Umstiegshaltestelle 

ist mehr als 3 mal größer als die Luftlinie zwischen Start und Ziel) zum Start erfolgt, wird die 

Fahrt geteilt und für die Fahrpreisberechnung als zwei Fahrten gewertet:  

▪ Es wird eine erste Fahrpreisberechnung für die Luftlinie vom Start zu der am weitesten vom 

Start entfernten Umstiegshaltestelle durchgeführt.  

▪ Es wird eine zweite Fahrpreisberechnung für die Luftlinie von dieser Umstiegshaltestelle 

zum Ziel durchgeführt. 

▪ Beide Fahrpreise werden getrennt in Rechnung gestellt.  

▪ Die Anwendung der Preisdeckel nach Abschnitt 5 bleibt hiervon unberührt.  

5. Preisdeckel 

5.1 Preisdeckel für 24 Stunden 

Der Preisdeckel gilt für einen Zeitraum von maximal 24 Stunden. Er begrenzt den Gesamtfahr-

preis für alle in diesem Zeitraum durchgeführten Fahrten auf eine maximale Höhe.  

Der Zeitraum von 24 Stunden beginnt mit der ersten bepreisten Fahrt, nachdem ein ggf. vor-

hergehender Abrechnungszeitraum des Kunden abgeschlossen wurde und gilt für alle Preis-

deckel in ganz NRW unabhängig von der tariflichen Zugehörigkeit der Fahrt. Es werden alle 

Fahrten im eTarif NRW hinzugezählt, die innerhalb dieses Zeitraums begonnen und beendet 

wurden. Wird eine Fahrt nicht innerhalb dieses Zeitraums beendet, gilt diese Fahrt als erste des 
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nachfolgenden Abrechnungszeitraums. Maßgeblich für die Zuordnung der Fahrten zum jewei-

ligen 24-Stunden-Zeitraum ist der tatsächliche Zeitpunkt, zu dem die Bepreisung der Fahrt 

begonnen oder beendet wurde.  

Der Preisdeckel eines Tarifraums kommt zur Anwendung, sobald der Fahrpreis für die Summe 

aller Fahrten innerhalb dieses Tarifraums den in den jeweils gültigen eTarif-Tarifbestimmungen 

der Tarifräume angegebenen Wert übersteigt. 

Der NRW-Preisdeckel kommt zur Anwendung, sobald der Fahrpreis für die Summe aller eTarif-

Fahrten in NRW den in der NRW-Tarifpreistafel angegebenen Wert des NRW-Preisdeckels 

übersteigt. 

5.2 Preisdeckel für eine Fahrt 

Preisdeckel für eine Fahrt in den Tarifräumen ergeben sich aus den jeweils aktuellen Tarifbe-

stimmungen der Tarifräume.  

6. Zubuchungen 

Bei Fahrten mit dem NRW-eTarif können beim Check-in für die gesamte Fahrt weitere Zubu-

chungen ausgewählt werden, sofern diese über die App angeboten werden. Der Preisdeckel 

der Zubuchungen wird für jede zugebuchte Person oder jedes zugebuchte Fahrrad separat 

berechnet, wobei der 24-Stundenzeitraum der Zubuchung an den 24-Stundenzeitraum der 

Person gekoppelt ist, die die Zubuchung durchgeführt hat. Die Preisdeckelsystematik von 1. 

Klasse und 2. Klasse ist auf jede zugebuchte Person und jedes zugebuchte Kind anzuwenden: 

▪ Mitnahme erwachsener Personen  

Es können maximal 10 weitere erwachsene Personen pro Fahrt hinzugebucht werden. 

▪ Mitnahme von Kindern  

Die Anzahl der Zubuchungen von Kindern ist beliebig. 

▪ Mitnahme von Fahrrädern  

Die Anzahl der Zubuchungen darf die Anzahl der zusammenfahrenden Personen nicht 
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übersteigen. Kinder unter 6 Jahren, die ein Fahrrad mitnehmen wollen, benötigen keine 

Zubuchung für ihr Fahrrad. 

▪ Fahrten in der 1. Klasse in Nahverkehrszügen  

Bei Nutzung der 1. Klasse gilt für diese Fahrten ein separater Preisdeckel. Die Regelung gilt 

für mitgenommene Personen entsprechend. Der 24-Stunden-Zeitraum sowie der Preisde-

ckel für Fahrten in der 2. Klasse bleiben davon unberührt. Der Gesamtpreis von Fahrten in 

1. und 2. Klasse übersteigt den Preisdeckel für Fahrten in der 1. Klasse nicht. 

Der Aufpreis für die 1. Klasse wird für die gesamte Fahrt berechnet, auch wenn in bestimm-

ten Fahrtabschnitten andere Wagenklassen als die 1. Klasse genutzt werden. 

7. Fahrausweisprüfung 

Bei Fahrausweisprüfungen zeigen die Kund:innen die erteilte Fahrtberechtigung in der App auf 

dem Display des Mobiltelefons dem Prüfpersonal vor. Die Bedienung des Mobiltelefons obliegt 

den Kund:innen. Da die Fahrtberechtigung persönlich ausgestellt wird, sind die Kund:innen 

verpflichtet, im Rahmen der Fahrausweisprüfung auf Aufforderung die Identität durch einen 

amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) zu belegen. 

Kann keine gültige Fahrtberechtigung bei einer Fahrausweisprüfung vorgezeigt werden, wird 

ein Erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben.  
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8. Anhang 

8.1 Anhang 1: Übersicht der Tarifräume im NRW-eTarif  
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8.2 Anhang 2: Tarifbestimmungen der regionalen eTarife 

8.2.1 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

8.2.2 Verkehrsverbund Rhein-Sieg 

8.2.3 Aachener Verkehrsverbund 

8.2.4 WestfalenTarif GmbH 

 

8.3 Anhang 3: Linien und Linienabschnitte mit Anwendung des NRW-eTarif 

außerhalb von Nordrhein-Westfalen 

8.3.1 Linien und Linienabschnitte des Schienenpersonennahverkehrs 

Land Linienabschnitt  Kursbuchstrecke Linie 

XX XX XX XX 
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8.3.2 Linien und Linienabschnitte des Öffentlichen Straßengebundenen Personen-

verkehrs  

Land Gemeinde ÖSPV-Linie (Verkehrsunternehmen) 

XX XX XX 
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8.4 Anhang 4: Vertriebliche Mitwirkung durch die Kunden 

Zwischen Check-in und Check-out wird der Standort der Kund:innen über die im Mobiltelefon 

verfügbaren Dienste zur Standortbestimmung erfasst und per Datenkommunikation (mobiles 

Internet oder ggf. WLAN) an das Hintergrundsystem des KVP übermittelt. Diese Informationen 

sind erforderlich, um den Reiseweg zwischen Start und Ziel im Hintergrundsystem nachvollzie-

hen und damit auch die Berechnung des Fahrpreises durchführen zu können. Daher muss wäh-

rend der gesamten Reise  

▪ das Mobiltelefon betriebsbereit vorgehalten werden,  

▪ die Standortbestimmung/Ortung aktiviert sein,  

▪ die mobile Internet-Nutzung eingeschaltet bleiben (kein Flug- oder kein Offline-Modus),  

▪ das Display den vollständigen Inhalt der Fahrtberechtigung für Fahrausweisprüfungen an-

zeigen können.  

Die Bewegungssensorik des Mobiltelefon wird ggf. verwendet, um den Kund:innen bestimmte 

Komfortfunktionen über die App bereitstellen zu können (z. B. Erinnerung an Check-out). Das 

Senden solcher Push-Benachrichtigungen ist jedoch nur möglich, wenn das Mobiltelefon der 

Kund:innen dies unterstützt und die Kund:innen dies nicht aktiv unterdrückt haben. 

Die Nutzungsvereinbarung zwischen Kund:innen und KVP kann weitere, im Wesentlichen tech-

nische Mitwirkungspflichten durch die Kund:innen regeln.  


